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51. Saarlandschau und 50. Landesjugendschau 
 
am 17. und 18. Januar 2026 in der Litermonthalle in Nalbach 

angeschlossen Kreisschau Saarlouis und Lokalschau RGZV Nalbach 

 

Ausstellungsbestimmungen 

 
• Die 51. Saarlandschau der Rassegeflügelzüchter und 50. Landesjugendschau wird am 17. und 18. Januar 

2026 vom RGZV Nalbach in der Litermonthalle in Nalbach ausgerichtet. 

 

• Ausstellungsdaten: 

 Meldeschluss: Sonntag, 21.12.2025  

 Einlieferung der Tiere Donnerstag, 15. Januar 2026 von 15:00 bis 20:00 Uhr 

 Bewertung: Freitag,  16. Januar 2026 ab 07.00 Uhr 

 Eröffnung Samstag, 17. Januar 2026 ab  18.30 Uhr 

 Öffnungszeiten: Samstag, 17. Januar 2026 von 10.00 bis 18.00 Uhr 

  Sonntag, 18. Januar 2026 von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Aussetzen der Tiere: Sonntag, 18. Januar 2026 ab 17.00 Uhr 

Preisgeldauszahlung: Sonntag, 18. Januar 2026, ab 15.00 Uhr 

 

• Maßgebend sind die AAB des BDRG; soweit diese nicht durch folgende Sonderbestimmungen geändert 

sind. 

 

• Ausstellen kann jeder Züchtende, der Mitglied eines Ortsvereins im LV Saar ist. 

 

• Alle Züchtendenkönnen pro Rasse und Farbenschlag beliebig viele Tiere ( nur Groß- und Wassergeflügel, 

große Hühner, Zwerghühner, Tauben ) melden.  

 

• Kostenbeitrag: 

Einzeltier   6,00 Euro 

Einzeltier Jugend   3,00 Euro 

 Unkostenbeitrag ( incl. Katalog, Jugendzüchter frei )   8,00 Euro 

 

• Das Standgeld ist beim Einsetzen der Tiere zu entrichten! 

 

 

 

• Die Meldepapiere sind bis spätestens 21. Dezember 2025 zu schicken an: 

 

Willi Schäfer,  

Dieffler Straße 191,  

66809 Nalbach 

E-Mail: Schaeferwilli1965@gamil.com 

Telefon: 0157/38385031  

• Preisvergabe: 

Auf je 10 Tiere werden 2 Zuschlagpreise à 5,00 Euro und 1 Ehrenpreis à10,00 Euro vergeben. Jeder Preis-

richter vergibt zwei Saarlandbänder, sowie weitere gestiftete Preise. 

Die Saarlandmeisterschaft wird nach den Verbandsausstellungsrichtlinien vergeben 

Die Kreismeisterschaft des KV Saarlouis wird nach den Festlegungen des Kreisverbandes ausgespielt, die 

Vereinsmeisterschaft nach den Vorgaben des RGZV Nalbach 

 

• Die Tiere sind selbst einzuliefern bzw. müssen selbst abgeholt werden. 

 



2 

 

• Es können Tiere verkäuflich gemeldet werden, vom angegebenen Verkaufspreis gehen 10 % Verkaufs-

provision an den Veranstalter. Sollte seitens des Veterinäramtes ein Tierverkauf ausgeschlossen werden, 

findet kein Tierverkauf statt. 

 

• Für Tierverluste durch schuldhaftes Verhalten der Ausstellungsleitung werden 15,00 Euro pro Tier vergütet. 

Für Tiere, die durch höhere Gewalt bzw. unvorhergesehene Ereignisse in Verlust geraten, leistet die Aus-

stellungsleitung keine Entschädigung. Während der Schau dürfen Tiere nur im Beisein eines Vertreters der 

AL aus den Käfigen genommen werden. 

 

• Für Druckfehler im Katalog ist der Anmelde- bzw. der Preisrichterbogen maßgebend. 

 

• Es besteht Impfpflicht. ( Newcastle-Krankheit ), eine Bescheinigung ist spätestens beim Einsetzen der Tiere 

vorzulegen. Der letzte Impftermin muss mindestens 21 Tage zurückliegen. 

 

• Die Auflagen der Veterinärbehörde sind zu beachten und werden -sofern gefordert- direkt den Ausstellern 

mitgeteilt. 

 

• Über Ehrenpreisspenden würden wir uns sehr freuen, denn letztlich erfährt unser gemeinsames Hobby hier-

mit eine echte Förderung, die dem Züchter und der Zucht direkt zugutekommt. Herzlichen Dank im Voraus. 

 

• Der Meldebogen kann komplett ausgefüllt werden, bei Meldung von mehr als 10 Tieren bitte einen weiteren 

Bogen verwenden. ( Meldebögen dürfen kopiert werden ) 

 

• Die B-Bogen mit der Katalog- bzw. Käfignummer werden bis spätestens 10. Januar per E-Mail (sofern be-

kannt) zurückgeschickt. Wer bis dann keine Rückmeldung hat möchte sich bitte mit dem AL in Verbindung 

setzen. 

 

• Bereits jetzt ergeht an alle Aussteller die herzliche Einladung an der feierlichen Eröffnung der Schau am 17. 

Januar 2026 um 18.30 Uhr im Beisein der Schirmherrin Frau Ministerin Berg, Schirmherr Landrat Lauer 

und Bürgermeister Jörg Laub teilzunehmen.  

 

• Datenschutz: Mit seiner Unterschrift bestätigt der Aussteller auf dem Meldebogen gemäß DSGVO  sein 

Einverständnis zur  Speicherung und Veröffentlichung seiner Adressdaten mit Telefonnummer und den von 

Ihm ausgestellten Tieren mit deren Bewertungen im Katalog der Ausstellung und zur Ausstellungsorganisa-

tion. Übermittelte E-Mail-Adressen werden nur zum direkten Kontakt mit dem Aussteller verwendet und 

nicht veröffentlicht. Weiterhin können diese Daten und Fotos von Personen und Tieren an Print- und andere 

Medien sowie an übergeordnete Verbände zur Schaudokumentation, auch in Form von Teilnehmer- und 

Siegerlisten, mit Vereinszugehörigkeit übermittel werden. Diese Einwilligung kann, auch teilweise, jederzeit 

widerrufen werden. 

 

• Mit der Abgabe der Anmeldung erklärt sich der Aussteller mit der Ausstellungsordnung einverstanden. 

 

Für die Ausstellungsleitung 

Willi Schäfer  

Ausstellungsleiter, 


